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Fachgruppe „Verantwortlicher Aktuar“
Treffen vom 23. Februar 2007

Ergebnisse
Begrüssung
Alena Kouba, die im Vorstand für die Interessen der Verantwortlichen Aktuare und Aktuarinnen zuständig ist, begrüsst alle Anwesenden herzlich und bittet um rege Teilnahme, damit für die neue berufliche Tätigkeit möglichst rasch und effizient gute Praxisgrundlagen geschaffen werden können.

Ziele der Fachgruppe

Die grosse Zahl der Meldungen für die Mitgliedschaft in der Fachgruppe und die grosse Zahl der Anwesenden zeigen, dass ein Bedarf für die Zusammenarbeit bezüglich der konkreten Tätigkeiten besteht. Welche Ziele soll sich die Fachgruppe setzen ?

1. Die Diskussion zeigt, dass ein Service, der laufend (oder mit mindestens monatlichen updates) über neue Weisungen, Richtlinien und praktische Entscheide sowie Interpretationen informiert,  grosse Zustimmung finden würde. Für einen derartigen Abonnementsdienst könnten Gebühren erhoben werden.

Im Moment besteht das Hauptproblem darin,

· an Informationen heranzukommen,

· Kommentatorinnen und Kommentatoren zu finden, welche die Informationen bearbeiten,

· die Informationen und Interpretationen in geeigneter redaktioneller Form zu publizieren.

In einem ersten Schritt wird wie folgt vorgegangen :
Die Fachgruppe benützt als Informations- und Dokumentationsmedium die bestehenden Einrichtungen der web-site www.SAV-Ausbildung.ch. Dabei gilt : 
· Wer von neuen Richtlinien, Entscheiden oder Publikationen erfährt, meldet dies an info@SAV-Ausbildung.ch mit einem Hinweis auf die Quelle der Information oder indem die Information dem E-mail beigelegt wird.

· Die Betreuer der web-site werden derart erhaltene Grundlagen zum Herunterladen aufbereiten und zur Verfügung stellen : www.SAV-Ausbildung.ch / Dokumente Fachgruppe VA (neue Gruppe am linken Rand) 

· Sobald neue Informationen aufgeschaltet sind, werden die Mitglieder der Fachgruppe mit einer E-mail darauf aufmerksam gemacht.

[ Diese Funktionen sind bereits vorhanden und können ohne weiteren Programmierungs-aufwand genutzt werden. Der gleichzeitige Versand neuer Informationen als Beilage zu E-mails wird geprüft. Eine Realisierung ist nur möglich, wenn die firewalls bei den Empfängern so geschaltet sind, dass nicht spam-Meldungen ausgelöst werden. Sollte dies nicht sichergestellt sein, wird kein Versand erfolgen, da die web-site bereits einmal durch derartige vermeintliche spam-Erkennung blockiert war. ]

· Das Gleiche gilt auch für Muster, Interpretationen, Präsentationen, u.ä., welche die Mitglieder zum Herunterladen zur Verfügung stellen.
· Anregungen zur Gliederung des Dokumentationsteils können den Betreuern der web-site ebenfalls gemeldet werden. Es ist vorgesehen, für die Fachgruppe einen eigenen Dokumentationsteil einzurichten : „Dokumente Fachgruppe VA“.

Die Schaffung eines weitergehenden professionellen Abonnementsdienstes wird in einem zweiten Schritt geprüft werden.

Als erste nützliche Zusatzinformationen werden genannt :

· Mitgliederliste, damit Mitglieder mit ähnlicher Interessenklage Informationen  austauschen können. (Diese Liste ist in Vorbereitung.) Es wird angeregt, Gruppen von Mitgliedern mit gleicher Interessenlage zu bilden. 

· Vollständige Liste der Weisungen des BPV zur Beruflichen Vorsorge (bereits erlas-sene sowie erwartete Weisungen, letztere u.a. zum Weiterleiten ans BPV). Die Betreuer der web-site benötigen dazu Unterstützung durch Lebensversicherungs-Fachfrauen und – männer. Wer macht das ?
· Zusatzinformationen über anstehende Gesetzesrevisionen und deren Folgen für die Tätigkeit des Verantwortlichen Aktuars, z.B. im UVG, in der Krankenzusatz-versicherung.  
2. Zur Gestaltung des Aktuarberichtes gibt es keine konkreten Weisungen. Dies gilt auch für Standards für die empfohlenen oder obligatorische Praxis. Zwar geben 

· AVO-BPV (Art. 3)
· Richtlinien zum Aktuarbericht für die Lebensversicherung bzw. für die Nichtleben-Versicherung der SAV

Hinweise zum Inhalt, doch ist offensichtlich ein Bedarf für konkrete Beispiele (und später vielleicht von mehr oder weniger verbindlichen Standards, allenfalls nach Art der Versicherungseinrichtung oder der Versicherungszweige getrennt) vorhanden. 

Es wird vereinbart :

· Jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer ist aufgerufen, geeignete Muster zum Aufschalten auf die website zur Verfügung zu stellen;

· Eine spontane Arbeitsgruppe wird die eingereichten Muster besprechen und allenfalls eine Checklist oder  praktische Empfehlungen vorschlagen. Es machen mit: A. Kouba, Sabine Betz, Conrad Gähler, René Irniger, Markus Meier, Janos Blum und Roger Nye.

Rasch eingetroffen sind Muster von Irniger VTB GmbH, B&W Deloitte, rvk und Generali Personenversicherung. Diese Inhaltsverzeichnisse werden kommentarlos aufgeschaltet. Bemerkungen und weiterer Muster werden zur Verfügung gestellt, sobald vorhanden.

3. Bezüglich der übrigen möglichen Ziele der Fachgruppe wird festgehalten, dass
· Verhaltensregeln, Beratungen und Konfliktregelungen im Bereich der Standesregeln SAV und der Corporate Governance BPV zum Bereich des Vorstandes SAV und der Standeskommission „Sektion Aktuare SAV“ gehören.
Frau Kouba übernimmt es, diese Gremien über die Diskussion, die hier stattgefunden hat, zu informieren;

· bezüglich der Zusammenarbeit des Verantwortlichen Aktuars mit dem Externen Revisor eine Reihe von Fragen offen sind. Dies gilt insbesondere bezüglich der 

beiderseitigen Aufgaben und der Termine. Die Diskussion ergibt, dass auch die Revisionsfirmen möglicherweise unterschiedliche Auffassungen vertreten werden.

Die Teilnehmer nehmen zur Kenntnis, dass die entsprechenden Weisungen des BPV  [ 15/2006 Corporate Governance, 1/2007 Interne Revision, 2/2007 Externe Revision ] noch im Detail studiert werden müssen, dass dazu eine weitere Meinungsbildung erfolgen sollte und dass insbesondere die Schweizerische Treuhandkammer, als Dachverband der Revisionsfirmen, an einem Standard oder Meinung arbeitet. Die Mitglieder der Fachgruppe, die in Revisionsfirmen tätig sind, werden gebeten, diesen Punkt zu verfolgen und allenfalls in spätere Sitzungen der Fachgruppe einzubringen.

Zudem wird darauf hingewiesen, dass die Arbeit des Verantwortlichen Aktuars in Etappen aufgeteilt werden kann bzw. muss, dass jedoch sein Bericht, bzw. mindestens die Schlussfolgerungen, eher früh im Jahr vorhanden sein müssen. Das ist zu Beginn möglicherweise etwas anders als ab dem zweiten Jahr;

· bald Ausbildungskurse vorzusehen sind. Zunächst sind Erfahrungen zu sammeln,  doch sobald sich die Sache etwas gefestigt hat, wird Ausbildung, auch für die Mitarbeiter der Verantwortlichen Aktuare, nötig sein. Diese wird als Aufgabe der SAV angesehen;

· die SAV die Fachkompetenz für fachliche Fragen belegen muss und dass regelmässige Treffen für Verantwortliche Aktuare vorzusehen sind.

Behandlung der eingegangen Fragen
(ohne die Fragengruppen 5 und 6, die infolge Zeitmangel noch nicht behandelt wurden.)

1.
Die Fachgruppe soll sich im heutigen Rahmen erneut treffen, um hängige Fragen und Konzepte zu besprechen. Mittwoch, 9.5.07, Swiss Re, für Einzelheiten siehe www.SAV-Ausbildung.ch / Kurse 2007 VA. Eine eigentliche Erfahrungstagung mit Vorträgen und kommentierten Lösungen wird im Herbst 2007 als sinnvoll angesehen.

2.
Der Einschluss des Verantwortlichen Aktuars in die D&O-Versicherung der Unternehmung wird dringend empfohlen.

Für Mandate genügt möglicherweise eine Berufshaftpflicht-Versicherung.

3.
Es ist relativ dringlich abzuklären, welche Dokumente der Verantwortliche Aktuar gegenüber dem BPV zu unterzeichnen hat.

Da gibt es Unstimmigkeiten :

· In der Nichtleben-Versicherung wird eine Unterschrift beim gebundenen Vermögen verlangt. Gesetzliche Grundlage unklar.

· In der Lebensversicherung hingegen ist dies scheinbar ausdrücklich nicht vorgesehen.

· Bezüglich der Betriebsrechnung BVG hingegen schon. (Frau Kohler liefert dazu Unterlagen, die aufgeschaltet werden.)

Es scheint, dass die Richtlinien des BPV in diesem Punkt noch unkoordiniert sind. Die Mitglieder der Fachgruppe werden gebeten, einschlägige Erfahrungen mit den anderen Mitgliedern zu teilen.

4.
Weiter wird mitgeteilt, dass das BPV eine Technische Richtlinie (Sommer 2007) vorbereitet zur Frage, wie der Geschäftsplan aussehen soll und welche Teile in den Verantwortungsbereich des Verantwortlichen Aktuars gehören. Die Mitglieder der Fachgruppe werden gebeten, einschlägige Erfahrungen mit den anderen Mitgliedern zu teilen.

5.

Für Fragen im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Verantwortlichen Aktuars ist beim BPV Frau Helga Portmann zuständig.

6.
Das BPV sieht keine weiteren Weisungen zur Tätigkeit des Verantwortlichen Aktuars  vor. 

7.
Was heisst für den Verantwortlichen Aktuar : Unabhängig ? Dazu ist eine weitere Meinungsbildung nötig. Eine Hilfe ist vorerst das Konzept, dass der Verantwortliche Aktuare darauf achten muss, wie er mit Interessenkonflikten umgeht und dass er seine Tätigkeit zusammen mit der Unternehmung so gestaltet, dass er sich am Ende nicht selbst kontrolliert. In diesem Zusammenhang sind die verschiedenen Richtlinien zur Corporate Governance (BPV; Schweizer Börse, etc.) von Bedeutung. Wer liefert eine eingehende Analyse zum Aufschalten ?

8.
Was heisst für den Verantwortlichen Aktuar : Verantwortlich für … ? Geschäftsplan, Gebun-denes Vermögen, Solvenz, Genügende Rückstellungen, etc. Auch dazu ist eine weitere Meinungsbildung nötig.

· Da der Verantwortliche Aktuar keine operativen Aufgaben erfüllen soll, stellt sich die Frage, was zu tun ist, wenn die Geschäftsleitung andere Zahlen verwendet als der Aktuar empfiehlt. Wo endet seine Verantwortung ?

· Wem soll der Verantwortliche Aktuar die Herausgabe seines Berichtes verweigern bzw. welche Empfänger soll er in seinem Bericht allenfalls als Empfänger explizit aus-schliessen ? Wo endet seine Verantwortung ? 

Merke : Die Geschäftsleitung als Empfängerin des Berichtes kann damit im Prinzip tun, was sie will. Hingegen hat der Verantwortliche Aktuar keine Verpflichtung zum „whistle-blowing“. Hat das alles Einfluss aufs wording im Bericht ?

9.
Zudem wurde auch das Verhalten diskutiert, wenn ein Verantwortlicher Aktuar Arbeitsergebnis-se anderer Stellen benützt (z.B. bezüglich der Aktivseite der Bilanz und deren Bewertung, der eigentlichen Berechnung von Risiken und Rückstellungen)  bzw. wenn er eigene Arbeits-ergebnisse für andere Stellen zur Verfügung stellt, z.B. für eine ausländische Einrichtung und deren (in der Schweiz nicht anerkannten) Verantwortlichen Aktuar. Hier ist auf die Standesregeln der SAV und der internationalen Aktuarvereinigungen (IAA und Groupe Consultatif Actuariel Européen) hinzuweisen. Da werden derartige Tatbestände geregelt.

10.
Es stellt sich auch die Frage, wie häufig der Verantwortliche Aktuar seinen Bericht aufdatieren soll bzw. (bei externen Mandaten) wie oft er in die Unterlagen Einsicht nehmen soll. Genügt einmal jährlich ? Es herrscht die Meinung vor, dass damit der gesetzliche Auftrag nicht erfüllt würde. Der Verantwortliche Aktuar muss von seinem Zugang allen Geschäftsunterlagen einen den Umständen entsprechenden Gebrauch. Dazu könnte die Richtlinie des BPV zur Corporate Governance Hilfe geben. Wer analysiert dies einmal eingehend ?
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